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Groz, om 25. November 2011

Sehr geehrte Bürgermeisterinnen,
sehr geehrte Bürgermeisterl

Wir möchten Euch ols Zwischeninformotion zum Themo Gemeindestrukturreform
berichten, doss sich noch den Bürgermeisterkonferenzen viele Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister gemeldet hoben und eine Vielzohl von Gespröchen und
Konferenzen mit der Projektleiterin Mog. Doris Kompus stottgefunden hoben. Dos
ist für den weiteren Prozessverlouf sehr ermutigend.

Wir wollen zu einigen dobei geöußerten Frogen klor Stellung beziehen.

Das Land

Es ist uns sehr wichtig, doss die Gemeinden und Ortschoften ouch in einer neuen
Struktur ihre ldentitöt beholten, wesholb wir verschiedene Moßnohmen dozu
plonen:

Ortsteil b ü rgermeister
Es ist eine Novelle der Gemeindeordnung in Ausorbeitung, wonoch der neu
geschoffene Ortsteil die Möglichkeit bekommen soll, einen Ortsteilbürgermeister zu
stellen. Dieser vertritt weiterhin die lnteressen dieses Ortsteiles und soll - bosierend
ouf dem Wohlergebnis dieses Ortsteiles - vom Gemeinderot bestellt werden.
Ebenso soll für diese Funktion eine Aufwondsentschödigung vorgesehen werden.
Der politische Ansprechportner im Ort bleibt somit erholten und konn sich verstörkt
um die Vereine und Ehrenömter des Ortes kümmern, die jo von der Strukturreform
unberührt bleiben.

Orlsnomen. Ortstofel und Woppen
Die Bezeichnung der Gemeinde bleibt ols Ortsnomen erholten, domit ebenso die
Ortstofel. Auch die Beibeholtung des bereits verliehenen Woppens für den Ortsteil
soll möglich sein.
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Gebühren
Tur Anpossung der unferschiedlichen Gebührensötze in den fusionierten
Gemeinden soll ein Übergongszeitroum zur Angleichung der Gebührenhöhen
eingeröumt werden. Dos heißt, doss keine sofortige Anpossung erforderlich ist,
sondern die Hormonisierung der unterschiedlichen Gebührensötze in kleinen
Schritten erfolgen konn.

Reformfonds
Neben der im Finonzousgleichsgesetz vorgesehenen Fusionsprömie von € 200.000,-
pro fusionierter Gemeinde (oufgeteilt ouf vier Johre: € 80.000,- im ersten, € ó0.000,-
im zweiten, € 40.000,- im dritten und € 20.000,- im vierten Johr) plonen wir, für die
freiwilligen Gemeindezusommenlegungen einen ,,Reformfonds" einzurichten.
Dieser Fonds soll den Übergong zu einer neuen Gemeinde erleichtern und
gemeinsome wichtige Vorhoben oder Moßnohmen unterstützen.

Volksbefrogung
Die Volksbefrogung ist ein wichtiges demokrotisches lnstrument und sollte mit
Bedocht eingesetzt werden. Eine Befrogung vor Abschluss der Verhondlungsphose
holten wir mongels Vorliegens eines obzufrogenden Ergebnisses für nicht
zielführend und nimmt der Gemeinde für die weitere Diskussion erheblichen
Spielroum.

Die Vorschlogsphose douert noch bis Ende Jönner 2012, donoch beginnt die
Verhondlungsphose. Über den Ablouf der Verhondlungsphose werden wir Euch im
Jönner 2012 informieren. Auf die bereits eingerichtete Homepoge
www.gemeindestruklurreform.ot möchten wir nochmols hinweisen.

Wir sind zuversichtlich, doss wir in der Vorschlogs- und Verhondlungsphose zu vielen
konsensuolen Ergebnissen kommen werden.
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Mit freundlichen Grüßen
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